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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.11.1979

Norm

ABGB §1029 B4

Rechtssatz

Duldete die Ehefrau, daß ihr Gatte deshalb, weil sie die Gewerbeberechtigung besaß, sich zur Durchführung seiner

Geschäfte ihrer Firma bediente, darf sie sich nicht beschwert erachten, wenn auch sie aus derartigen Geschäften in

Anspruch genommen wird.
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